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Öffentliche Auslegung eines Bebauungsplanentwurfs 
 
Der Fachbereichsausschuss „Stadtentwicklung, Bau und Umwelt“ hat in seiner Sitzung am 
16.07.2019 beschlossen, folgenden Bebauungsplan öffentlich auszulegen: 
 

Bebauungsplan „Eichengrund 47“ 
Maßgebend sind der Bebauungsplanentwurf, die Satzung der örtlichen Bauvorschriften und die 
Begründung vom 25.06.2019. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
durchgeführt. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sowie die 
Erstellung eines Umweltberichts im Sinne von § 2a BauGB sind somit nicht erforderlich. 

 Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst Teilbereiche der Flurstücke Nr. 
997/1 und 996/16 auf Gemarkung Ulm, Flur Ulm. 
Das Plangebiet ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt: 

 
Kurzfassung der Begründung: 
Auf dem Grundstück der bestehenden Grundschule 
"Eichengrund" plant die Stadt Ulm im rückwär-
tigen Teil des Grundstücks einen Neubau für eine 
Grundschule sowie einen Kindergarten.  
Angedacht ist hierbei ein 3-geschossiger Baukörper 
mit einem zurückgesetzten 4. Obergeschoss als 
Staffelgeschoss. Die Abstände zur benachbarten 
Wohnbebauung werden über den Bebauungsplan 
dabei so festgelegt, dass eine ausreichende 
Besonnung und Belichtung der nördlich 
angrenzenden Wohnungen nach wie vor gegeben 

ist. Der auf dem Grundstück bestehende Baukörper soll nach Fertigstellung des Neubaus 
abgerissen werden.  
Die Erschließung des Grundstückes erfolgt von der Heidenheimer Straße aus über die Straße Ei-
chenhang bis zum südlichen Ende der Straße Eichengrund.  
Der Bebauungsplan, die örtlichen Bauvorschriften sowie die Begründung liegen in der Zeit vom 
29.07.2019 bis einschließlich 30.08.2019 im Bürgerservice Bauen der Stadt Ulm, Hauptabteilung 
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht, Münchner Str. 2, Zimmer 0.001 während den Dienstzeiten 
öffentlich aus. 

Die Planunterlagen können auch im Internet unter www.ulm.de > Leben in Ulm > Bauen & 
Wohnen > Rund ums Bauen > Bebauungsplan > öffentliche Auslegung, eingesehen werden. 

Zum Bebauungsplanentwurf liegt artenschutzfachlicher Zwischenbericht des Büros für 
Landschaftsplanung und Artenschutz Dr. Schuler mit aus. 
Während der öffentlichen Auslegung können zum Bebauungsplanentwurf und zu den örtlichen 
Bauvorschriften Anregungen schriftlich bei der Stadt Ulm, Hauptabteilung Stadtplanung, 
Umwelt, Baurecht, Münchner Str. 2, 89073 Ulm, oder während den Dienstzeiten im 
Bürgerservice Bauen zur Niederschrift erklärt werden.  

http://www.ulm.de/


 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung des Bebauungsplanes und der Satzung der örtlichen Bauvorschriften 
unberücksichtigt bleiben können. 
 
Dienstzeiten Bürgerservice Bauen: 
 
Montag bis Mittwoch   8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Donnerstag 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
Stadt Ulm  
Hauptabteilung Stadtplanung,  
Umwelt, Baurecht 
 
 
 
Tag der Veröffentlichung: 20.07.2019 
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